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Samstag den 23. November

Hlbonnementspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn:
Halbjährl.: Fr. 4. 50,

Viertcljährl. Fr, 2. 25.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr, 5. —
Vierteljahr!, : Fr. 2. 90,

Für das Ausland:
Halbjährl,: Fr. 5, 80,

en-Ieitung.
ßinrü«u«ss»e»»hr:

10 Cts. die Petitzeile
(L Pfg. RM. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder

franco.

Jura
«I.aàtun sum in bis gnao âià

«unt midi: I» ünnium Domini
ibimus.»

Das schlichte Vrieflein eines jurassi-

scheu Landmanns, das wir heute an die

Spitze des Blattes stellen, zählt in seiner

naiven Anspruchslosigkeit zu den er-

greifendsten und bedeutungsvollsten Leit-

artikeln, die seit Iahren an der Spitze

unsrer kathol. Blätter gestanden. Eine

Periode unbegreiflicher Selbsttäuschung

und fanatischer Verfolgungswuth scheint

in unserm Vaterlande ihren Abschluß

finden zu wollen; die christliche Laug-

muth, mit der ein, sonst heißblütiges,

freiheu Austiges, aber seiner Kirche treu

ergebenes Völklein die Scorpioncnhiebe

seiner eigenen Regierung erduldet, soll

belohnt und die Verheißung buchstäblich

erfüllt werden: „Selig die Sanftmüthi

gen, denn sie werden — das Terrain

behaupten, possillàint, terrain »

Der fragliche Brief lautet in wört-

licher Uebersetzung ans dem „Pays" :

„Corban. Endlich! Letzten Sonn-

tag (10. Nov.) sind die hiesigen Katho-
liken lie ihre Kirche zurückgekehrt Unser

neue Kirchenrath war Abends zuvor in

Münster beeidigt worden. Wir sind
die er ste Gemein de im In ra,
der s olch' Glück z u T h e il ge-

worden seit fünf Jahren!
Dafür sind wir aber auch allzeit ein-

stimmig gewesen: Corban zählt unter

seinen Bewohnern keinen einzigen Radi-

kalen, also auch keinen Apostaten. Wir
haben also unser Glück verdient, nicht

wahr?"
„Ich kann Ihnen die Rührung und

Freude nicht beschreiben, welche wir alle

empfanden beim Wiedereintritt in unser

liebes Heiligthum, das — wie nur wenig

andre — der Profanation entgangen

war. Welch ein Tag! Und wie hat

er uns all die Thränen und Leiden ver-

gessen lassen! Mit Ausnahme derer,

die inzwischen gestorben, haben wir alle

uns wieder die Hand gedrückt am Fuße

jenes Altares, dem wir Anno 1873 ein

so schmerzliches Lebewohl gesagt — da-

mals wie heute einander treu verbunden!

Jetzt haben wir unsren Lobn. Ans

tiefster Seele wünschen wir denselben

auch allen uns befreundeten Pfarrge-
meinden, die ihn gleicherweise verdient

haben."

„Zum Schlüsse erachte ich es als

Pflicht, im Namen aller Katholiken vvn

Corban, dem Herrn Franz Ioliat
zu danken für die Znflnchtstätte, welche

er während so langer Zeit unserm ver-

pönten Gottesdienst in seiner Scheune

gewährt hat. Gütig und edelmüthig

hat er an uns gehandelt, und können

wir ihm hiefür auch nur mit unsrer
Dankbarkeit und unsrer Liebe zahlen,

so ist Letztre dafür um so herzlicher

und rückhaltsloser."

Diesem so schlichten Aktenstücke fügen

wir nur die Bemerkung bei, daß —
wenn unsre Friedenshvffnung sich er-

füllt, und dem Wiedereintritt der Katho-
liken von Corban in ihre liebe Pfarr-
kirche allmälig auch die Restitution der

Gotteshäuser in den übrigen jurassischen

Gemeinden nachfolgt — die fremdlän-
dische Invasion, die sich „Nationalkirche"
nannte, genau fünf Jahre gedauert hat:
Sonntags den 9. November 1873 hatte

die Profanation ihren Anfang genommen.

Innerhalb?

Wir haben in Nr, 45 der „Schw.
K. Ztg." nachgewiesen, daß die Rechts-

fiktion — es bilde die sog. altkatholische

Sekte immerhin noch einen Bestandtheil
der einen großen katholischen Mutter-
kirche — nicht nur auf kirchlichem Stand-

punkte, sondern auch vor dem Forum
jeder administrativen nnd richterlichen

Behörde durchaus unzulässig ist.

Wir freuen uns, wahrzunehmen, daß

diese Anschauung stets allgemeiner zur
Geltung gelangt und auch in solchen

protestantischen Kreisen anerkannt wird,
die sich bislang nicht in das Dogma
von der absoluten Einheit und
Einigkeit der katholischen Kirche

zu finden vermochten. So äußert sich

die „K r e u z ze.it u n g" in ihrer kirch-

lichen Rundschau über den Altkatholicis-
mus folgendermassen:

„Der Altkatholizismus in Deutschland,

mit dem es, wie vorauszusehen war,
schon seit einiger Zeit nicht mehr recht

fort wollte, hat sich durch seine auf der

letzten Bonner Synode gefaßten Be-

schlüsse wegen Fallenlassens des Coeli-

bats selbst eine Wunde geschlagen. Ver-

gebens erhoben sich gegen diesen Be-

schluß, als inopportun, warnende Stim-

men; er wurde dennoch gefaßt. Außer

Döllinger, dem geistigen Vater der ganzen

Bewegung, der sich schon früher von

ihr zurückgezogen, haben nun noch andere

Führer ihr mehr oder minder entschieden

den Rücken gekehrt, so Langen, Neusch

und Friedrich. Die Kluft zwischen Rom

und den Altkatholikcn ist auch noch

vertieft durch die Erklärung, daß der

„römische Bischof" in ihren Augen nur
„Bischof wie jeder andere Bischof, nichts

mehr und nichts weniger sei". Die
staatliche Fiktion, daß die Allka-
tho liken noch Angehörige der
historischen katholischen Kirche
seien,wird hiernach wohlüber
k u r z o d e r la n g i n s i ch s elbst
zusammenfallen."

Diese, wenn auch ziemlich späte Rück-

kehr zu einer, dem Rechte und der Wahr-
heit entsprechender» Auffassung begrüßen!

wir um so freudiger, als wir sie —
von der Redlichkeit und Wissenschaftlich-

keit dieser protestantischen Kreise längst

schon erwartet haben! Nnd hätte der I

basellandschaftliche Kirchendirektor, Herr
R. N. B u s s i n ge r, noch freie Hand, I

wir glauben, auch er würde — nach

den Selbstoffenbarungen des sog. Alt-
katholizismus im Laufe dieses Jahres
den Allschwilerhandel in andrer Weise

zuin Austrag bringen, so sehr wir auch

den Einfluß protestantischer
Sympathien und Antipathien auf sein

Urtheil begreiflich und einigermassen

entschuldbar fanden. Für jeden Ehren-

mann kommt der Moment, wo dieser

immerhin beklagenswerthe Einfluß der

Neigungen auf das Verstandesurtheil

schwinden, und der Wahrheit die Ehre

gegeben werden muß!
Anders gestaltet sich unser Urtheil

bezüglich derselben Auffassungsweise der

neuen Sekte in den solothurni-
schen Regierungskreisen. Hier, wo

die große Mehrzahl der maßgebenden

Persönlichkeiten keine anerzogeneu prote-

stantischen Vorurtheile und Antipathien

zu verleugnen hatte und das Dogma

von der E ì n h e it und Einigkeit
der katholischen Kirche jedem dieser Herren

von Kindheit auf nicht nur theoretisch

im Katechismus, sondern auch thatsäch-

lich im kirchlichen Volksleben nahe ge-

legt war, — hier müssen es schon andre,

politische *) Gründe gewesen sein, welche

') 3» .der Beilage zum Berner Jntelli-

genzblatt Nr. 301 stellt ein Protestant die

geständnißreiche Frage: „Will man nun in

„einem Augenblicke, wo inan endlich zur lieber-

„zeugung gelangt ist, daß die katholische Kirche
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die Regierung zu ihrem bekannten Ent-

scheid vom 48 Juni 1877 bewogen:

es sei die sog. christkatholische Kirchge-

mcinde Solothurn „innerhalb der katho-

tischen Kirche entstanden." Mindestens

eben so ausrichtig als die Regierung

gönnen auch wir den Altkat.)vliken von

Solothurn ein geordnetes Kirchenwesen,

soweit es einem wirklich religiösen Be-

dürfniß Einzelner entspricht. Allein die

Motivirung, bei welcher es eben zunächst

auf die „Rechtsansprüche ans einen ver-

hältnißmäßigen Theil vom Vermögen

der bisherigen katholischen Pfarrgemeinde

Solothurn" abgesehen war, müssen wir

bestreiten. Wenn sich aus dem Schooße

irgendwelcher Korporation eine größere

oder kleinere Zahl von Genossen aus-

scheidet zu einem, der bisherigen Korpo-

ration geradezu feindseligen Zwecke, so

haben die Ausgeschiedenen doch gewiß

keinerlei Rechtsansprüche auf die

Güter der „bisherige n" Genossen-

schaft!

Das fiktive Anklammern der Altkatho-

liken an ihre Verbindung mit der katho-

lischen Kirche — der „Rechtsansprüche"

wegen — ist lächerlicher Widerspruch

gegen die offenkundigste aller Thatsachen ;

und die Zeit dürfte nicht mehr fern sein,

wo auch die Regierung von Solothurn

durch die öffentliche Meinung
sich wird gezwungen sehen, die waghal-

sige Hypothese von einer altkatholischen

Sekte „innerhalb der katholischen Kirche"

fallen zu lassen.

â Der Pfarrconcurs
«ach kirchlichem Recht.

IV.
Die Examinatoren.

Das tridentinische Decret bestimmt
die an der Abhaltung des Examens

betheiligten Personen mit folgenden

Worten: examiuentur ab e pis-
eopc» sive eo impeckito ab ejus vi-
earie Zenerali stque ab aliis exa-
minstvribus non paueioribus

quain tribu 8. Nähere Erklärung

„durch politische Manöver nichtum-
„gewandelt werden kann, das gleiche

„Spiel, das früher mit jener getrieben wurde,

„nun auch mit der Protestantischen Kirche be-

ginnen?"

namentlich bezüglich des Antheils der

genannten Factoren erhält diese Be-

stimmung durch eine andere Stelle:
tres ex illi8 (se. examinatoribus 87-

nollalibu8) eliZat episeopus, qui
eum eo examen perlleiant — in Ver-

bindnng der Bemerkung Benedicts XIV.
(äs syn. llieeo. lib. IV., ep. 8, n. 2.)

tres all minimum voeabit, qui eo-

r a m 86 vet 3uo vieario eoii6urr6nt68

exa minent.
Hiernach stellt sich die tridentinische

Form des Concurses in folgender Weise

dar: Der Bischof (oder sein General-

Vicar) bestimmt die Zeit des Examens,

er wählt ans den sechs examin atones

sz-nollales die Drei aus, die im gege-

benen Fall zu prüfen haben, und führt
bei der Prüfung den Vorsitz, ohne selbst

unmittelbaren Antheil am Prüfungs-
geschäft zu nehmen.

Eine sehr wichtige Frage betrifft nun
die Aufstellung der sechs
examinatores s^nollales; denn

von der Einhaltung der richtigen Form

hierin hängt die Giltigkeit des Examens

und folgeweise die Nechtsbeständigkeit

der Pfrundverleihung ab.

L.. Die ordentliche Form der Bc-

stellung der examiastores — wird vom

Trillentinum folgendermaßen festgesetzt:

ütxaminatores sinZutis aunis in lliee-

eesana s^nollo adepiseopo vet

ejus vieario all minus sex pro po-
nantur, qui s^nollo satistaeiant

et ab ea probentur. Die Befiel-

lung der Examinatoren wird somit

nicht in das freie Belieben des Bischofs

gestellt, sondern an die Mitwirkung des

Diöcesanclerus geknüpft. Das Con-
cil legt auf diese Mitwir-
kung ein sehr großes G e-

wicht: Der Bischof darf nur, wenn

unter dem Jahr eine Lücke in

jener Sechszahl eintritt, durch eigene

Nomination dieselbe ausfüllen, ist aber

das Jahr vorüber, so erlischt die Voll-
macht der bisher funktionirenden Exa-

minatoren, und der Bischof ist gebun-

den, eine Synode zu berufen, um sechs

neue Examinatoren bestätigen zu lassen.

Dem Bischof allein ist nicht gestattet,

sechs neue Examinatoren aufzustellen,

und würde er gleichwohl solche ernen-

nen, so hätten diese keine Vollmacht,

ein dennoch von ihnen abgehaltenes

Examen wäre null und nichtig.
Wir haben hier einen jener Punkte

der kirchlichen Gesetzgebung, in welchem

die Kirche zeigt, wie sie das demokra-

tische Prinzip mit dem Auctoritätsprin-
cip zu vereinigen weiß. Der Josefinis-
mus und andere Systeme der Natio-

nalisirung der Kirche haben vielfach

den „niederen Clerus" durch den Vor-

wurf des Absolutismus, den sie gegen

die Kirche erhoben, für sich zu gewin-

nen gesucht. Aber gerade die josefi-

nische Praxis hat demselben Clerus die

Nichtigkeit dieses Vorwurfs dargethan,

gerade der Josefinismus, als er das

Prinzip kirchlicher Gesetzgebung und

Verwaltung geworden war, hat überall

dem Clerus die Rechte genommen,
die derselbe dem Kirchenrcgiment des

Bischofs gegenüber im gemeinen Recht

der Kirche besitzt. Außer dem Fall,
der hier in Rede steht, dem Mitwir-
kungsrecht des Clerus bei Aufstellung der

Examinatoren geschah dies, z. B. gegenüber

den L a n d k a p i t e ln. In Ländern, wo
der Josefinismus dießfalls mit seineil

Tendenzen dnrchdringeu konnte, wie

z. B. in den Staaten der oberrheini-
scheu Kirchenprovinz, wurde von dem-

selben die alte Landkapitelsverfassung

vollständig durchbrochen und ausgehöhlt.

Die Bedeutung der Landkapitelu besteht

darin, daß ur ihnen der niedere Clerus

ein corporatives Leben gewinnt, daß er

für dieses das -jus staluenlli» hat,

d. h. das Recht der Mitglieder, die

Statuten von sich aus aufzustellen, fer-

ner das Recht, die Capitelsorgane, De-

kaue, Kämmerer u. s. w. selbst zu

wählen, eigene Vermögensverwaltung,

mit einem Wort Autonomie. Diese

Autonomie wurde in genannten Gebie-

ten, als „Kirchenräthe" und andere

staatliche Behörden in die Rechtsstellung

des Bischofs eintraten, aufgehoben, der

Dekan und Kammerer von der Regie-

rung ernannt, an die Stelle der alten

Verfassung traten die vom Staatskir-

chenregiment anfoctroirten Reglements.

Der Dekan ward aus einem Mandatar
der Capitelsgeistlichkeit ein

N e g i e r u n g scommissär und bildete

mit dem Oberamtmann das „gemein-

same Oberamt" für geistliche Sachen,

das Organ, durch das nicht mehr der

Clerus seine Interessen nach oben ver-

treten ließ, durch das vielmehr die Aus-

flüsse staatlicher Vormundschaft hernie-

verstiegen; mit einem Wort: aus dem

eonkrater ward der Vogt. So
konnte der Clerus, wie bei andern Ge-

legenbeiten das Volk, die Erfahrung
machen, was diejenigen, die ihm Frei-

heit von den rechtmäßigen Gewalten

verheißen, zu halten pflegen, daß sie

alle nach der Art Noboams das Regi-

ment üben: „Mein Vater hat euch mit

Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch

mit Skorpionen schlagen."

Neben der ordentlichen Form der

Examinatorenbestellung haben sich für
außerordentliche Fälle, in welchen die

Abhaltung von Diözesansynoden un-

möglich ist, rechtliche Nothbehelfe aus-

gebildet.

L. Außerordentliche Form der Bc-

stellung von Examinatoren.

Die Zeit der französischen Revolution

und des ersten Kaiserthums haben be-

kanntlich wie den früheren politischen

Länderbestand, so auch die alten kirch-

lichen Verbände in Frankreich, Deutsch-

land und der Schweiz vielfach durch-

brochen und größtentheils ganz anfge-

hoben. Es folgte ein Interregnum,
eine „kaiserlose Zeit", wo die Länder

ihrer ordentlichen kirchlichen Hirten ent

behrten, und an deren Stelle fremde

Gewalten sich eindrängten, wo der Wein-

berg von den Füchsen verwüstet war.

Mit dem Wiener Congreß kam zwar
der Friede und damit die Anerkennung

ihrer öffentlichen Rechtsstellung auch

für die Kirche, aber noch war „leer und

ausgebrannt die Stätte", wo einst die

herrlichen Stiftungen der Vorzeit ge-

standen. Langsam nur und allmälig

erhob sich das Gerüst eines neuen kirch-

lichen Verbands. Da und dort wurde

ein bischöflicher Stuhl aufgerichtet und

ihm ein neuer Sprengel ausgemessen.

Allein die neuen Hirten standen in den-

selben, wie Israel, als er ins Land der

Verheißung eingezogen. Sie mnßten

sich ihr Jurisdictionsgebiet erst erobern,

Schritt um Schritt mußte es dem

Canaaniter und Philister, dem Prote-

stantischen und josefinisch - katholischen

Staat abgerungen werden. Das war

Arbeit für Generationen. In dieser
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Lage konnte nach Innen nur für die

größte Nothdnrft gesorgk werden, muß-

ten kirchliche Einrichtungen, welche die

Küche für normale, ruhige Zeiten vor-

gesehen, auf sich beruhen.

In dieser Zeit war auch kein Raum

für die ruhige Thätigkeit einer D i ö-

ze sa »synode, und die Stimmen,
welche jetzt schon darnach riefen, waren

verfrüht und glichen dem Naben, den

Noe fliegen ließ, ehe die Gewässer sich

verlausen hatten. Für solche Zeiten

paßten die rechtlichen Ersatzmittel, welche

die kirchliche Gesetzgebung in ihrem nni-
versalistischen Zug für außerordentliche

Lagen geschaffen hat. Das galt auch

in nnserni Fall, betreffs Bestellung der

Examinatoren. Drei rechtliche Noth-

behelfe bot hier die Kirche dar.

1. T r i e n n al sac u l t ät e n für
den Bischof, in Verbindung
mir dem D o m c a p i t e l die Diöze-

sansynode zu snppliren. Schon in

früheren Zeiten war nach dem Zeug-

niß Benedicts XIV. die Concilscongre-

gation bereit, besondere Vollmacht zu

geben. Allein diese Vollmacht wurde

nur von einem Jahr ans das andere

ertheilt. Seit den bezeichneten tiefgehcn-

den Umwälzungen jedoch wird die Voll-

macht, die examinatores pres^nockaies

aufzustellen, auf drei Jahre gegeben.

Dabei aber weicht die Kirche dem Noth-

stand gegenüber nur soweit vom strengen

Tenor des Gesetzes ab, als dasselbe

unausführbar ist, hält aber den Grund-

gedanken des Concils nach zwei Seiten

fest: Einmal wird die Mitwirkung des

Clerns nicht ganz aufgegeben, sondern

nur modificirt in eine Mitwirkung des

Domcapitels und sodann liegt in der

Bevollmächtigung bloß von Fall zu Fall,
wobei die Kirche sich vorbehält, im künf-

tigen Fall wieder ans das ordentliche

Recht zurückzugreifen, die Erklärung,

daß die tridentinische Vorschrift nicht

außer Kraft gesetzi werden will, sondern

fortbestehe und gegebenen Falls auch

practisch wieder aufleben müsse.

Wir haben hier ein Beispiel der

F e st i g k eit und Stetigkeit kirch-

licher Nechtsbildung. Das kirchliche

Gesetz ist, wie es in der Bestimmung

desselben liegt, in Wahrheit sere peren-
mus, diese Festigkeit ist aber nicht Sprö-
digkeit, welche gegenüber außerordentlichen

Umständen bricht, sondern hat zugleich

jene Biegsamkeit, ohne welche die Kirche

ihren Beruf auf der ganzen Erde den

verschiedensten Bildungsstufen und Zeit-
gestaltnngen gegenüber nicht erfüllen
könnte. Wahrlich, man fühlt es dem

Reckt der Kirche an, daß es auf jener

classischen Stelle erwachsen ist, wo einst

die 8ella eurulis des Prätor gestanden,

dessen ars interpretancki in jahrhun-
dertelanger Arbeit aus den engen knappen

Formen des jus (Zuiritium die feinsten

Conseqnenzen herausspann, bis es ein

passendes Gewand geworden war für
die zahllosen Volker des nachmaligen

römischen Reichs. In der Kirche hat

sich die alt'.vmische Zähigkeit und Geistes-

schärfe mit der höheren Weisheit, die

aus dem Leben der Gnade stammt, ver-

bunden, um das Scepter der Gerechtig-

keit zu führen in jenem geistigen Welt-

reich, dessen Vorbild im Fleich und dessen

„Wegbereiter" das alte römische Reich

gewesen war.

2. Ein weiteres Ersatzmittel für die

Mitwirkung der Diözesansynode sind

ckeputati ack üoe aus der Mitte
des Diözesanclerus. Dieses Auskunfts-

Mittel bot die ConAi'SAatio (lone., wie

Benedict XIV. erwähnt, auf eine An-

frage des Bischofs der canarischen Inseln.

Dieser machte die territoriale Zerrissen-

heit der insularen Theile seiner Diözese

und die schwierige Communication geltend

gegen die vorgeschriebene Diözesansynode

und erhielt die Weisung, den Clerns

auf jeder Insel besonders zu versammeln,

durch ihn Deputirte wählen zu lassen,

welche mit dem Bischof zu einer Art
Diözesansynode zusammentreten. Bene-

diet XIV. macht alle Bischöfe -extra
Italiam ae prseeipus in kermanis
cksZentes» ans diese Entscheidung ans-

merksam, damit sie sich ähnliche In-
strnctionen einholen sollten. Und in
der That bietet dieser Fall besonders

viele Analogieen für solche Bisthümer,
die aus mehreren Theilen sich zusammen-

setzen, welch' letztere, wenn auch nicht

durch natürliche Erdgestaltung so doch

politisch getrennt, ein insularisch abge-

schlossenes Einzelleben führen.

3. Aehnlich ist das Ersatzmittel, das

der päpstliche Stuhl an Stelle der Diö-

zesansynode dem Bischof von Lüttich van

Lcnninel zugestanden hat, nämlich an

die Stelleder Diözesansynode eine Ver-
sa m ml un g der Dekane treten

zu lassen. Letzteren wird dabei aufge-

geben, «nt prius saignant presbzcksres

eanvoeare, eornmezue sententiain ex-

poseere s^necko cksnunwmckam ot
ckeincke recke untes iterum eos eon-

reniant cke aetis et saneitis per s^-
nockum ckelawri. (8tawta ckieee. I^eock.

18S1 p. XVIII.)

d. Die persönlichen Eigenschaften der

examinatares

— werden von der kirchlichen Gesetz-

gebung dahin bestimmt, daß sie Zrackuati

sein müssen in der Theologie oder dem

Kirchenrecht. Solche dürfen in der

Regel easterns paribus nicht übergangen

werden, außer es wären Nichtgraduirte
in der Diözese, welche als befähigter

und gelehrter anzusehen sind. (Terrains
I. e. art. «oonoursns» und dort ange-

führte Congr. Entsch.)

Die Examinatoren müssen beeidet sein.

Unbeeidete Examinatoren machen das

Examen ungültig.
Die Synodal - Examinatoren müssen

ihr Amt unentgeldlich verwalten. Diese

Bestimmung ist einer jener Punkte,

welche den Spezialconcurs ohne alle

Modification gedacht in großen Diözesen

unmöglich machen. Denn in solchen

würden das Amt des Examinator die

ganze Zeit in Anspruch nehmen, so daß

ein anderes Amt, das den materiellen

Unterhalt bieten würde, damit unVerein-

bar wäre. — Bei dem generellen Con-

cnrs scheint das Motiv für die Vor-

sehnst der Unentgeldlichkeit, das offenbar

in dem unmittelbaren Einfluß
des Spezialconcurs - Examinators auf

die Pfrnndbesetzung liegt, hinweggefallen

zu sein.

Die Rorate-Aemter.

8. >V. Schon zu wiederholten Ma-
len brachte die Kirchenzeitnng von

Freunden der kirchlichen Liturgie schä-

tzenswerthe Erörterungen über verschie-

dene Punkte aus diesem so reichen Ge-

biete. — Gewiß ist dieses Vorgehen ein

lobenswerthes und würden diese Arbei-

ten von der Großzahl der diözesanen

Geistlichen mit Interesse aufgenommen.

Denn es geht ein Zug durch unsere

Zeit, wie ein Referent an der Pasto-

ral-Conferenz in Sursee so richtig

sagte, den Subjektivismus auf allen

Gebieten des kirchlichen Lebens abzule-

gen und sich wiederum an die Autori-
tät anzuschließen. Strebt man diese

Richtung an auf dem Gebiete der Kir-
chenmusik, ist sie nicht ebenso wünschens-

werth, ja ich möchte sagen nothwendig

in dem übrigen reichhaltigen und man-

nigfaltigen Leben des kirchlichen Cul-

ins! — Und wie viel gäbe es hier zu

renoviren, das die Ungunst der Zeiten

in Vergessenheit gebracht hat! — Noch

bis vor wenigen Jahrzehnten begnügte

man sich, in den Seminarien die Ordi-
nandi über den Ritus der hl. Messe,

Recitation des Breviers und über die

nothwendigsten Regeln bei Ausspendung

der heiligen Sakramente in aller Eile

zu unterrichten. Die weitere liturgische

Ausbildung des jungen Vikars wurde

alsdann dem Sakristan der betreffenden

Kirche überlassen. — Von daher die be-

trübenden Abweichungen nicht nur von

Diöcese zu Diöcese, sondern sogar von Ge-

meinde zu Gemeinde. — Für die ganze

Kirche, wo nicht durch die Bestimmung
des Concils von Trient eine Ausnahme

gestattet ist, oder die Ritencongregation

ausdrücklich dispensirt hat, ist das Ui-
Wals Rcnnannin rechtskräftig und ver-

kindlich (vergl. Cone. Trick. 8ess. VII,
e. 13.). — Hier finden wir Aufklärung
über alle Punkte der Liturgie. Wir
wollen uns für diesmal nur über einen

Punkt verbreiten, über den abweichende

Gebräuche in unsern Gegenden Herr-

sehen. Es betrifft dies die R o r ate-
Messen, die in nächster Zeit wieder

gefeiert zu werden Pflegen und eine sehr

volksthümliche Andacht bilden.

Weil sich die Geheimnisse, die wir
in der Adventzeit betrachten, vorzüglich

auch um die Person der Mutter Gottes

bewegen, so hat sich seit alten Zeiten
der Gebrauch eingebürgert, ihr zu Eh-

reu, die als das Morgenroth eines

neuen Lebens der Völker erschien, eigene

Messen bei Tagesanbruch zu halten, die

man Engelämter nannte. Die Kirche

hat diesen Gebrauch tolerirt an allen

Tagen des ganzen Adventes, ausgenom-

men die Testa I. et II. Llassis und

des I. Adventsonntages. Sie hat aber

darüber laut den gegebenen Erklärungen
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der Nituscongregation Folgendes be-

stimmt:
Das Formular der Messe ist

aus den Votiv-Messen de Leata
in ^civentu zu nehmen, welche

mit «körnte» beginnt (daher Ro-

rate-Aemter). — Innerhalb der

Oetav der Unbefleckten Empfang-
niß jedoch, wenn im Directorium
steht àe Octava, nimmt man die

Messe äe Immaculata lioneep-
tione mit Dloris und (lreâo;
und wenn die Tagesmesse cke

Saneto ist, ebenfalls, aber ohne

Lrà 8. k. tl. 22. Aug. 1744
und 18. Nov. 1866.

2) Die Messe muß gesungen
werden, nur dann genießt sie das

Privilegium, auch an keslis àupì.
gefeiert werden zu können. 8. k. 0.
1. Nov. 1742.

3) Das Rorate-Amt kann nicht als
eine missa votiva pro ro gravi
oder als eine solenne Votiv-Messe
betrachtet werden, sondern nur als
eine bevorzugte missa votiva pri-
vata. Darausfolgt, daß sie auch

an Sonntagen (außer in der Oc-

tav der Unbefleckten Empfängniß)
ohne Dloria und 6reâo ge-

sungen werden soll; mit dloria
nur an Samstagen. Wenn ferner
nebst dem Norate-Amt noch ein

Amt llo àie gesungen wird, so

hat man nur eine Orstio zu lesen

ohne die Commémorât, communes
und speeiales. 8. k. 0. 29. Jan.
1752.

Dies sind in Kürze die kirchlichen

Bestimmungen über diese weitverbrei-
tete von der Kirche gutgeheißene fromme

Uebung. Möge ihre Kenntniß Man-
chen veranlaßen, liturgisch correct zu

handeln und die kirchliche Einheit auch

hierin zu manifestiren.

Kirchen-Khronik.

Aus der Schweiz.
Schweiz. Die radikalen Blätter,

vorab der Berner „Bund", lassen sich

in jüngster Zeit aus Rom die dickhäu-

tigsten Bären aufbinden. So berichtet

das „Genfer Journal" aus sicherer
Quelle, Papst Leo XIII. denke daran,

Rom zu verlassen, um in der Schweiz

im Kanton Freiburg seine Residenz auf-

zuschlagen. Der Kardinal Nina sei

mit der Abreise beschäftigt, um in Bern

zu obigem Zwecke Unterhandlungen an-

zuknüpfen." Das ist etwas mehr als

bloße Phantasie, es grenzt stark an

Verrücktheit.

Der „Bund" dagegen will wissen:

„Bianchi wird in Rom erwartet, da

seine Mission in der Schweiz zu Ende

geführt sei. Ein anderer Prälat wird

vermuthlich behufs direkter Unterhand-

lungen mit der schweizerischen Regie-

rung nach Bern gesandt werden."

Aus den Kantonen.

Solothurn. Neben Licentiat Buch-

mann in Breslau soll auch, mehreren

Blättern zufolge, der Rektor des hiesi-

gen Gymnasiums, Herr Franz Lang,
von der altkatholischen Fakultät in
Bern zum Doktor der Theologie er-

nannt worden sein. Der „Anzeiger"
findet die Nachricht unbegreiflich und

sagt, es hätten sich an diese Mitthei-
lung im hiesigen Publikum bereits aller-

Hand Erwägungen geknüpft „über die

vorsorgliche Klugheit des Herrn „Na-
tionalbischofs" Ed. Herzog, der sich

vielleicht auf solche Weise aus der Metz-

gergasse in Bern die Wege nach dem

freundlichen Solothurn ebnen und sich

mit Doktorhüten dahier Freunde erwcr-
ben wolle, die ihn zur Stunde der

Noth in ihre Wohnungen aufnähmen."

Auch wir hätten es begreiflicher gefun-

den, wenn Herr Paulin Gschwind in
Starrkirch, der sich durch seine Schrift-
stellerei und anderweitige Mehrung des

Altkatholizismus bezügl. Verdienste er-

werben, zuni Doktor creirt worden

wäre.

Luzern. Als Chorherr in M ü n-

st er starb Sonntags den 16. Nov.

Hochw. Hr. Niklaus Stöckli von

Blatten, geboren 1791. Er wirkte als

Vikar und Pfarrer von Nendors, kam

als Kaplan nach Großwangen und vor
2 Jahren als Chorherr nach Münster,

k. I.

Aargau. Laut Staatskalender ist

katholischer Seelsorger an der Straf-

anstatt Lenzburg, Herr Jos. Fur-
rer, ein Luzerner. Derselbe ist Alt-
katholik. Es gereicht den Katholiken
des Aargaus zur Ehre, daß, wie es

scheint, nur die sog. Altkatholiken, oder

doch wenigstens diese vorwiegend, im
kantonalen Zuchthanse repräsentirt sind!

^ Zum provisorischen Hilfspriester
der Station Klin g n au wird Hochw.

Hr. Cy p r i a n A m st a d von Becken-

ried, Kaplan in Stansstad, ernannt.

Jura. Die Kirchgemeinde Unter-

schwil-Sonlz deren Kirche nicht nur
den Neuprotestanten, sondern auch den

Altprotestanten freiwillig geöffnet, nach-

dem man sie den Katholiken gewaltsam

entrissen, hat den 14. November mit
147 Stimmen einen ganz schwarzen

Kirchenrath gewählt. Der Herr Prä-
fekt von Delsberg ließ sich die Ehre

nicht nehmen dem Fiasko seiner Partei
in höchst eigener Person beizuwohnen.

Herr Salis sammt seiner protestantischen

Ehehälfte konnte die Thatsache kon-

statiren, daß für ausgesprungene Kapn-
ziner hier kein geeigneter Boden ist.

< Die Gemeinde Vermes-Rebeuve-

lier hat mit 106 Stimmen ohne Oppo-

sition im gleichen Sinne, wie obige Ge-

meinde gewählt, ebenso Damvant-Neklerc

und Montfancon-Brouche.
>—i Das gleiche Bubenstück, wie wir

es aus der Gemeinde Dittingen-Blanen
gemeldet, führte der Altkatholikenpräsi-

dent in Bonfol auf, nur waren hier
die Bürger verständiger, sie ließen den

Präsidenten laufen und wählten ohne

ihn ein Bürean und darauf den Kirch-

gemeinderath, natürlich katholisch. Sollte
dies hier und in Dittingen inscenine

Manöver vor der Regierung Billigung
finden, so wären alle Wahlen illusorisch,

der altkatholische Kirchenpräsident braucht

nur die Versammlung aufzuheben, so oft

er sieht, daß seine Anhänger in Minder-

heit sind, was sich überall zuträgt.

Ehrlicher handelte der alte Schaulat

in St. Ursitz. Zur Eröffnung sprach

er: „Meine lieben Freunde, vor fünf
Jahren als wir einen Kirchenrath wähl-

ten, habt ihr uns ganz allein machen

lassen. Wohlan, heute werden wir ebenso

anstandsvoll sein, und wir lassen euch

frei, eure Mitglieder zu wählen. Ich
lade euch ein, Herrn Maire Girardin an

meine Stelle zu wählen." Hierauf ver-

ließ er seinen Platz und entfernte sich.

Mit 172 Stimmen gegen 2 wurde ein

katholischer Kirchenrath gewählt.

^ Basel. Der Vorstand der hiesigen

altkatholischen Gemeinde hat sich in an-

erkcnnenswerther Klugheit bemüht, dem

Watterich - Scandal ein möglichst ge-

ränschloses und „ehrenhaftes" Ende zu

bereiten, indem er unterm 17. Nov. fol-

gende öffentliche Erklärung von sich gab:

„Der unterzeichnete Vorstand erklärt

hiermit, daß das fast einstimmig von

der sehr zahlreich besuchten Gemeinde-

Versammlung vom 13. November ihm

ertheilte ehrenvolle Zutranensvotum in

seinen Augen die Ehrbeleidigungcn des

gewesenen Pfarrers, Hrn. Dr. Watte-

rich, mehr denn aufhebt. Da außerdem

dieVersammlung einstimmig den Wunsch

geäußert, es möge der Vorstand von

einer gerichtlichen Klage absehen, so

wird er diesem Wunsche nicht bloß ent-

sprechen, sondern auch aus Liebe zur
Gemeinde und im Interesse derselben

auf keine weitere Polemik in den öfsent-

lichen Blättern sich einlassen."

Man wird gestehen, daß diese Herren

sehr genügsam sind! —
Dr. Watterich klagt seine Brodherren

vollständigen Unglaubens und imperti-
nenter Verlogenheit an, indem sie den

Bestand der altkatholischen Gemeinde

Basels um das Sechs fache zu hoch

angegeben hätten. Hierauf tritt der

Vorstand hinter den Coulissen hervor

und benachrichtigt das Publikum in

einer „vorläufigen" Erklärung: gegen

den Verläumder Dr. Warterich,

der sich manigfacher „Pflichtversäum-

nisse und andrer Ver i r r u n ge n"

schuldig gemacht, werde er gerichtliche

Klage erheben und habe es Dr. Watte-

rich sich selbst zuzuschreiben, wenn jetzt

„Dinge zur öffentlichen Kenntniß

gelangen, welche in seinem Interesse

besser verschwiegen geblieben wären."

Beidseitig hatte man sonach die schwer-

sten Geschütze aufgeführt; als es jedoch

zum Abfeuern kam, so entsank den

Wackern die Lunte ans der Hand.

Wir begreifen, daß ein Mann von

Ehre die Verlänmdungen eines Gassen-

buben unberücksichtigt läßt. Wenn aber

der „Pfarrer" einer Gemeinde, ein
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Maim der s, Z. fast riskirte, schweize-

rischer „ N a t i o n a l b i s ch o f " zu

werden, wider den Kirchenvorstand der-

selben Gemeinde Klagen von solcher

Tragweite erhebt, dann verstehen wir,
vom Standpunkt der E h r e ans be-

trachtet, die demüthige Schweigsamkeit

des Vorstandes nicht mehr.

Um so vollkommener aber verstehen

und würdigen wir dessen Erklärung,

daß er „im Interesse der Ge-

m e i nd e" ans keine weitere Polemik

in den öffentlichen Blättern sich einlasse.

Die nähere Qualifikation einer Ge-

meinde, deren „Interesse" sie zwingt,
die schwersten öffentlichen Anklagen ihres

eigenen Pfarrers stillschweigend auf sich

sitzen zu lassen, überlassen wir dem Vor-

stände; dagegen müßten wir uns sehr

täuschen, wenn in der nächsten Sitzung

unsers Großen Rathes dessen s ä m m t-

l i ch e Mitglieder dieses seltsame „Inte-
reffe" der altkatholischen Gemeinde höher

achteten als die Würde der Behörde.

* Basclland. Letzten Sonntag fand

in der altkatholischen Kirche zu Allschwyl

die Installation des „ersten reformirten

Pfarrers daselbst" statt. Es läßt sich

nicht läugnen, daß Zeit und Umstände

einer solchen Nenschöpfnng günstig waren.

— Der letzte Pfarrer, den Basel den

Allschwylern gegeben, hieß Sebastian

Schmid traurigen Andenkens, von

allen Parteien als „armer Tropf" ver-

achtet. *)

St. Gallen. Die, soeben bei Gebr.

Benziger als Broschüre erschienene An-

spräche des Hochwürdigsten Herrn Bi-
schofs Dr. Greith an die Versammlung

des St. Gallischen Cäcilien-Vereins —
über die Reformen in der Kirchenmusik

— enthält unter anderm auch eine

recht wohlthuende Erinnerung daran,

daß die, auf Läuterung der Kirchen-

musik gerichteten Bestrebungen auch in

der Schweiz nicht erst in die letzten

Jahre fallen. Der greise Redner er-

zählt:

„Als ich nach meinem ersten, dritt-

halbjährigen Aufenthalt in Rom ('1834

bis 36) im Herbste des Jahres 1836

ch „Gegenreformation" von Antistes. I.
Burckhardt, S. 171.

wieder nach St. Gallen zurückkehrte und

die Gesänge der Sixtinischen Eapelle

noch in meinen Ohren wiederhalllen,

fand ich in der St. Galliscten Stifts-
kirche den früheren Choral verdrängt

und für die Gotlesdienstfeicr das s. g.

„Konstanzer Gesangbuch" mit seinen

Reimereien, Jodelgesängen und verun-

stalteten Psalmcntönen und Texten ein-

geführt. Zwei nun verewigte Freunde,

der bischöfliche Kanzler I. O e hle r
und Präsident L. G m ü r und der ge-

genwärtige Sprecher waren die Tria-
rier, die sich damals gemeinsam ver-

banden, um diesem Zerfalle des Kir-
chcngesanges bei uns entgegenzutreten

und den alten Choral bei den einfachen

Mcßämtern, feierlichen Vespern und

Prozessionen wieder in Anwendung zu

bringen."
Bei dem begeisterten Lobe, welches

der verehrte Bischof den Bestrebungen

des Cäcilieii'Vereins, resp, den Sän-

gern von der strengen Observanz spen-

dete, mußten auch dessen Mahnungen

zur „Mäßigung im Guten" ein willi-
ges Gehör finden:

„Nicht sprungweise, sagt irgendwo

Papst Gregor der Große, sondern

Schritt für Schritt erreicht man des

Berges Höhe, und an den angelsächsi-

scheu Bischof Augustin schrieb er, wie

Beda berichtet: laß, um das neubekehrte

Volk nicht aufzuregen, seine alten Tem-

pel stehen, aber reinige diese vom frü-
heren Götzendienst, weihe und richte sie

zum Dienste des lebendigen Gottes ein!

Diese Lehre des großen Papstes sollte

auch der Cäcilien-Verein sich zur Nicht-

schnür für seine Reformen in
der Kirchenmusik nehmen, und

da ich nichts sehnlicher wünsche, als
d i e s eztt fördern, kann ich es

mir nicht versagen, einige diesbezügliche

Wünsche und Räthe bei diesem Festan-

laße an Sie auszusprechen."

„Der deutsche Cäcilien Verein ist an-

gewiesen und berechtigt, in seinen jonr-
nalistischen Organen die maßgebenden

Grundsätze über Kirchenmusik zur Gel-

tung zu bringen, darnach die musikali-

scheu Werke und Zustände früherer und

gegenwärtiger Zeit zu beurtheilen und

wirkliche Ausschreitungen zu bekämpfen;

allein jedes Uebermaß und jedes „Zu
Viel" stießt über und kann sich biZ

zur Grenze des Unstatthaften verlaufen.

Mäßigung ist auch hier die goldene

Regel, welche allein der guten Sache

die erwünschten Erfolge sichert. Nun
wird zuweilen in den Vereinsorganen
über Männer relativ abweichender Rich-

tnng und deren Werke eine ganz phry-
zische Tonart angeschlagen, die wohl
einem Bacchnszuge, der den Thyrsus
schwingt, anstünde, der heiligen Sache

aber, der wir dienen, durchaus nicht

würdig ist Ucberdics ist das rücksichts-

lose Dreinschlagen kaum geeignet, Je-
mandcn zu belehren oder anzuziehen

und für den Zweck zu gewinnen; viel-

mehr stößt ein derartiges Verfahren
Männer von Bedeutung zurück, erzeugt

Mißstimmung in weiten Kreisen und

ist dazu angethan, die Ansänge einer

sehr nachtheiligen Spaltung in den

Verein hineinzuwerfen, welche den ober-

sien Zweck desselben ans das schwerste

gefährden würde."

Schwhz. Am 11. November wurde

in Schübelbach der junge Priester,

Hochw. Hr. Alo i s F u ch s von Ein-
siedeln, einstimmig zum Kaplan ge-

wählt.

Wallis. (Corr.) Den 11. d. M. ist

der hochwürdigste Bischof von Sitten,
der bekanntlich seine Pilgerreise nach

Rom act liminn npostolorum gemacht

hatte, wie sie jeder neugewählte Bischof

innerhalb dreier Jahre laut altherge-

brachter Sitte zu machen Pflegt, glücklich

und wohlbehalten in seine Residenz zu-

rückgekehrt. Bei seiner Ankunft ward

dem geliebten Oberhirten von Seiten

der Bevölkerung, geistliche und weltliche

Behörden an der Spitze, ein herzlicher

Empfang zu Theil. Selbst der im 92.

Altersjahre stehende Dekan des Dom-

kapitels von Sitten, Petr. Anton von

Preux, ließ es sich trotz seines Fußlei-
dens nicht nehmen, im Namen der

Geistlichkeit und der Diözesanen mit

noch fast jugendlichem Feuereifer dem

hochwürdigsten Bischof die herzlichsten

Glückwünsche darzubringen.

Wären wir Walliser etwas schreib-

seliger als wir es sind, so würde wohl

schon längst eine Feder die seltene That-

sache in ein Blatt berichtet haben, daß

während der Abwesenheit unseres Ober-

Hirten ein 92jähriger Greis bei noch

vollen Geisteskräften eine Diözese ver-

waltet, wie er denn auch im verflossenen

Jahre, also im 91. seines Alkers, als

Kapitelsdckan noch alle die langen und

beschwerlichen Ceremonien der Charwoche

mitgemacht hat. ^,1 mutlos annos !—
Petrus Anton von Prenx, seit 1825

residirender Domherr, Dekan oes Tom-

kapitels, ist geboren den 12. Febr. 1787.

Genf. Ein protestantisches Urtheil

über den Genfer Altkatholizismns.

Herr Viktor Cherbnliez (von Gens)

hat kürzlich in der »ksvue cles ckeux

Nomtes- einen Artikel veröffentlicht,

dem wir zwar nicht ganz beistimmen,

dem aber immerhin Geist und Urtheil

inne wohnt. Wir geben ans demselben

folgende Stelle wieder. „Der Papismus

ist nicht außer Gesetz gestellt, aber

man hat ihn ans dem Büdget und den

Kirchen verbannt, und er sah sich ersetzt

durch den Allkatholizismus, und den

Liberal-Katholizismns, welcher jetzt in

Genf der einzige vom Staate anerkannte

und besoldete ist. Hr. Carteret und

seine Freunde haben dem Liberal-Katho-

lizismus die zarteste Aufmerksamkeit

gewidmet und die ausgezeichnetste Gunst

erwiesen: er brauchte nur zu verlangen,

um zu erhalten, man gewährte ihm selbst

mehr als er verlangte. Was hat man

nicht Alles gethan, um diese fremdartige

Pflanze zu akklimatisiren, welche ver-

sprach, einstens ihren siegreichen Gipfel

bis zum Himmel zu erhöhen? Ach!

sie hat die öffentliche Erwartung ge-

täuscht. Vergeblich hat man ans sie

allen himmlischen Than herabregnen

lassen, vergeblich hat man dieselbe viel-

fach gemästet. Sei es, daß der Gärtner

eine schwere Hand hatte und deren Pflege

nicht verstand, sei es, daß die Pflanze

eine Mißgeburt war, oder daß sie an

der Wurzel von einem verderblichen

Wurme aufgefressen wurde — trotz aller

Mühen, die man sich auferlegte, wollte

der Baum nicht gedeihen, sein Stamm

verserbelte, seine Blätter wurden falb

und sielen ab. Er gleicht heute jenen

alten Weiden an den Flußnfcrn, die

nur noch einige vielfrässige Aeste haben

und deren Rinde grau ist. Diese Rinde

tönt hohl — es ist nichts mehr darun-
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ter. Es ergab sich, daß eine große Zahl
liberaler Pfarrer, die man aus allen

Weltecken hatte herkommen lassen, von

mittelmäßiger Ehrenhaftigkeit waren,

während andere auch nicht einmal mit-

telmässig ehrenhaft waren. Es ergab

sich ebenfalls, daß die Bevölkerung taub

blieb gegen die Aufforderungen und

Beschwörungen Carterets und die

Landjäger, daß jie sich weigerten in

jenen ihre wahren Hirten anzner-

kennen. Es ergab sich endlich, daß das

Resultat so vieler Zwängcreicn und bös-

artiger Zaubereien das war, daß viele

laue und indifferente Katholiken in warme

nmgeschaffcn wurden. Endlich hat man

die Kirchen denjenigen gegeben, die nicht

hineingehen, man hat diejenigen verur-

theilt, welche in ihre auf eigene Kosten

erbanten Kapellen flüchteten."

>—! In Vernier wurde letzten

Sonntag die Nvthkirche eingesegnet.

^ Aus und von Rom. (18. Nov.)
Alles was die Person des hl. Vaters

Leo XIII. betrifft, hat für die Katho-

liken besondern Werth. Sie werden

daher auch mit Interesse folgende No-

tizen über seine persönliche Thätigkeit

vernehmen. Leo XIII., welcher selbst

einen höchst eleganten Styl schreibt,

hält sehr viel darauf, daß alle Breven

und Dokumente, die er unterschreiben

muß, nach dieser Richtung hin so ver-

faßt sind, daß ihnen in keinerlei Art
ein Vorwurf gemacht werden kann.

Wenn es sich um einen Brief oder

um ein Dokument von größerer Wich-

tigkeit handelt, so macht er selbst das

Concept, und er hält strenge darauf,

daß alle von ihm geschriebenen Worte

in dem Briefe oder Dokumente beibe-

halten werden. Er verlangt auch, daß

man ihm aus dem Staatsstkretariate
den Entwurf jedes wichtigen Dokumen-

tes vorlegt. Er liest ihn wiederholt,

fügt Bemerkungen hinzu u. s. w. Wenn

ihm dann das Dokument zur Unter-

schrift vorgelegt wird, so liest er es mit
der größten Aufmerksamkeit durch.

Neulich ließ er den Beamten kommen,

der einen Brief geschrieben hatte, und

fragte ihn: „Warum haben Sie das

Wort geändert, das ich geschrieben habe?

Sie wissen nicht, daß ich den Werth
eines jeden Wortes abwäge — und

manchmal opfere ich eine Viertelstunde,

um das richtige Wort zu finden."
Am 16. November hat der Appellhof

in der Angelegenheit Lambertini-
Antonelli das erstinstanzliche Ur-

theil verworfen, die .wu der Gräfin
Lambertini aufgerufenen Zeugen nicht

zugelassen und die Klägerin in die Kosten

vernrtheili. Letztere recurrirt nun an

den Cassationshof.

Als kurz nach dem Einmärsche der

Piemontesen 1876 die furchtbare Uebe r-
s ch w c m m n n g eintraf, benutzten die

„Liberalen" die Gelegenheit, recht weid-

lich über die gestürzte päpstliche Reg-

giernng zu schimpfen, die nichts für das

Wohl des Landes gethan habe; zugleich

verschworen sie sich hoch und theuer,

die neue Regierung werde alle Maß-

regeln treffen, daß ein solches Unglück

nicht wieder vorkomme. Seitdem sind

acht Jahre verflossen: jetzt haben wir
eine nene U e b erschw e m m u ng

Von allen Seiten wird Papst L c o

XIII. um Hülfe angegangen; es ver-

geht kein Tag, an welchem nicht ans

irgend einem Lande Bittgesuche für
kirchliche und religiöse Bedürfnisse im

Vatikan einlaufen. In Folge Verlust

des Kirchenstaats hat aber der Papst

kein Vermögen uud an den Gläubigen

ist es daher, dem Oberhaupte der Kirche

Geld zu geben, damit er wieder geben

kann. Dieß geschieht am besten und

leichtesten durch die Peterspfennige.

Der Erzbischof von Aix hatte sich in
Anbetracht der gesteigerten Bedrängnisse

des heiligen Stuhles, mit einem Or-
ganisationsplan für die Einsammlnng
des Peterspfennig nach Rom gewendet,

um das Gutachten des heiligen Stuhles
darüber zu vernehmen. Im Auftrage
des heiligen Vaters hat nun der Car-

dinal-Staatssecretär Nina
in einem ausführlichen schönen Schrei-

ben geantwortet. Nachdem er dem Erz-

bischof eröffnet, daß der Papst in seiner

Weisheit es nicht für angezeigt halte,

sich für oder gegen eine bestimmte Form
des Einsammelns auszusprechen, fährt
er fort :

„Bis auf den heutigen Tag ist es

eine unbezweifelte Thatsache, daß jedes-

mal wenn der Episkopat, sei es in Frank-
reich, sei es in einem anderen Lande

des katholischen Erdreiches, sich an die

kindliche Anhänglichkeit der Gläubigen

an ihren gemeinsamen Vater wendete,

diese mit einer Bereitwilligkeit und einem

Edelsinn den Erwartungen entsprochen

haben, deren bloß jene Völker fähig sind,

welche von der unvergleichlichen Ehre

und der unermeßlichen Wohlthat tief

durchdrungen sind, durch das Blut Jesu

Christi erkaufte Staaten zn sein und

einen Theil der wahren, von unserem

göttlichen Erlöser gestifteten Kirche zu

bilden."

Zum Schluß heißt es: „Die Ency-

kliken, die Allocntionen, die Ansprachen

des heiligen Vaters und alle Acte des

heiligen Stuhles offenbaren deutlich die

Leiden, welche er erduldet. Deßhalb

werden auch die Gläubigen, wenn die

Bischöfe diese Bedrängnisse in das Gc-

dächtniß der Katholiken zurückrufen,

ohne Zweifel das dringende Bedürfniß

erkennen, dem heiligen Stuhle, wie sie

es bisher gethan, freiwillig ihre Gaben

zu senden. In Anbetracht dessen will
der hl. Vater, indem er den Bischöfen

seine Dankbarkeit für ihre Absicht, den

Eifer zn verdoppeln und die Samm

lungen des Peterspfennig mehr zn be-

fördern, bezeugt, ihnen die Aufgabe über-

lassen, die vermehrten Bedürfnisse des

apostolischeil Stuhles den Gläubigen

kund zu machen und die Mittel zu er-

greifen, welche sie für die am meisten

praktischen und tauglichen halten. Er
empfiehlt ihnen auch, die Hilfe der katho-

lischen Presse anzuwenden, welche be-

sondercs Lob für Alles verdient, was

sie seit vielen Jabren schon gethan hat

und noch fortwährend thut zum Besten

des Peterspfennig *)
Was die in Aussicht gestellte Be-

theiligung der K a tholiken an

den künftigen politischen Wahlen
betrifft, so gibt nun selbst die »Dnita

eutluzlieu» folgende Erklärung und

Berichtigung:

„Man beachte, 1) daß die von uns

vertheidigte Theilnahme an den politi-
scheu Wahlen eine bloße Privatmeinung

*) In der Schweiz haben die „P i u s-

A u n al en" eine Sammlung für Pcterspfennige

begannen. Auch die „Kirchenzeitung" ist bereit,

ihrerseits dieses Lobes der katholischen Presse

würdig zu werden und nimmt Beiträge zum

Peterspfennig jederzeit bereitwillig entgegen.

von uns ist; 2) daß die Frage zwar

sehr schwierig aber von uns in ihrer

Natur dargelegt worden ist; 3) daß die

Theilnahme nie ganz absolut für uner-

lanbt, sondern nur für inopportun er-

klärt wurde; 4) daß veränderte Ver-

Hältnisse eintreten können, welche zur

Theilnahme rathen und 5) daß die

schwierige Frage verdient, wohl stndirt

zn werden."

Wie verschiedene Blätter mittheilen,

wäre eine Basis für die VerHand-
lungen zwischen dem aposto-
lischen Stuhle und der p ren-
ßi scheu Regierung gefunden.

Der Fürst Bismarck soll die Grenzen

der Nachgiebigkeit des Staates fixirt
und der Papst soll sich damit einver-

standen erklärt haben, indessen werde

schwerlich vor Ablauf des Jahres ein

Resultat erzielt werden. Sei dies er-

reicht, so werde im Laufe der nächsten

Reichstagssession ein Nuntius die

Verhandlungen hier fortsetzen und for-

mell zum Abschluß bringeu, den man

im Verlauf der Session alsdann sicher

zu erwarten habe. Wir glauben nicht

zu irren, wenn wir die Details, mit

welchen diese Nachricht Prunkt, auf Rech-

nung eines sensationsbedürftigen Repor-

ters setzen, im klebrigen ist der Kern

derselben, daß die Verhandlungen fort-

gesetzt werden, längst bekannt. Bei dem

Stadium, in welchem sich, wie wir an-

nehmen zu dürfen glauben, die Ver-

Handlungen augenblicklich befinden, er-

scheint es uns als völlig müßig und

verfehlt, Combinationen über den Mo-
dus und die Zeit des eventuellen Ab-

schlusses derselben zu machen.

Von Seiten des apostolischen Stuhles

wird über deu Stand der Verhandlungen

die größte Zurückhaltung beobachtet, und

es darf angenommen werden, daß auch

die preußische Regierung und deren Man-

datare die Fragen, um die es sich hau-

delt, nicht der öffentlichen Discussion

preisgeben werden. Wir stehen daher

den Meldungen der angeblich gut infor-
mirlen Blätter sehr skeptisch gegenüber

und haben die Genugthuung, daß sie

gewöhnlich nach einigen Tagen als ganz

oder theilweise unrichtig bezeichnet wer-

den. Wenn alle Parteien, wie seit

langer Zeit unisono von der Presse be-

hauptet wurde, des unseligen Kampfes
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müde sind, so würde es, unseres Erach-

tens, geboten sein, die Verhandlungen
mit einiger Reserve zu begleiten und

insbesondere sich die Entsagung anfzu-

legen, die etwa verlautenden Details und

Concessionen von beiden Seiten nicht

auf die fragen von U nte r wer f u n g

oder Ca n o s s a zu prüfen.
Se. Hl. Papst Leo XIII. widmet

den katholischen Gesellen-
vereinen (deren auch die Schweiz
mehrere besitzt), seine besondere Huld
zu. Er hat die Generalpräsides mit
einem Breve beehrt, in welchem Se.

Hl. unter Andenn sagt:

„Wir freuen Uns sehr über eueren

Eifer und den der übrigen Präsides,
und Wir wünschen nichts mehr, als

daß aus demselben heilsame und reich-

liche Früchte für den erwähnten Verein

zu Tage treten mögen. Daher flehen

Wir zu Gott von Herzen, daß er eue-

reu Willen und euere Kräfte mit seiner

Gnade unterstütze, und ans alle jene

jungen Männer, denen ihr vorstehet,

in Gnaden Hinblicke und sie auf seinen

Wegen bewahre. Die Kundgebungen
aber enerer Ergebenheit und eueres Ge-

horsams gegen Uns und diesen aposto-

lischen Stuhl, die ihr Uns erwiesen

habet, nehmen Wir um so lieber ent-

gegen, als Wir in ihnen einen Beweis

für eueren sehr guten Willen zur För-
derung des Guten erkennen, und er-

theilen Wir als Unterpfand aller himm-

lischen Gnaden sowohl euch als auch

allen Jünglingen, deren Vereinigung

ihr vorstehet, liebend im Herrn den

apostolischen Segen."

Die verschiedenen regierungsfeindli-
chen liberalen Blätter stellten dieser

Tage die Firmung eines Sohnes
von König H u m b e rt durch den von

der Regierung nicht anerkannten Erz-
bischof von N e a p el in Aussicht.

Kurz vorher meldete man auch, der

Oberhirt habe in Folge einer verein-

Karten Formel das Exequatur erhalten.

An dieser letzteren „liberalen" Motivi-
rung ist kein wahres Wort.

Deutschland. Die Germania schreibt:

„Die Culturkampffrage steht

nach wie vor im Vordergrunde, und je

ungeschickter sie von Seiten Derjenigen
behandelt wird, die theils wirklich, theils

vermeintlich dazu berufen sind, dieselbe

von Staatswegen zu lösen, desto drin-

gender stellt sich die Nothwendigkeit ei

ner Beilegung des Streites heraus.

Die Negierung kann durch längeres Zö-

gern, ihrerseits ein befriedigendes Re-

snltat ernstlich herbeiführen zu helfen,

nur verlieren; es wird ihr gehen wie

dem Kaiser Domitian, der die Weisheit

kaufen wollte und am dritten Tage den

dreifachen Preis erlegen mußte, den ihm

der Verkäufer dieser seltenen Waare

am ersten Tage abgefordert hatte. Und

was erhielt er schließlich für die von

ihm gezahlte colossale Summe? Nichts,
als den Spruch: „Mensch, was Du
thust, bedenk das Ende!" Diese Weis-

heit scheint unseren Officiösen völlig fremd

zu sein, sonst würde man nicht die „Un-
Vorsichtigkeit" begehen, wie Herr v.

Bennigsen in ähnlichen Fällen zu sagen

pflegt, das katholische Volk gegen das

Centrum aufreizen zu wollen. Sieht
man denn nicht ein, daß dadurch der

Anschluß zwischen beiden nur enger

und inniger wird und im gleichen Maße
der Abstand zwischen ihr und dem Volke

sich vergrößert? Sieht man nicht ein,

daß die gegen das Centrum inseenirte

Hetze demselben nur Sympathien ge-

winut, und zwar in Kreisen, die bisher

von solchen Gefühlen weit entfernt wa-

reu? Begreift man nicht, daß damit

der endliche Preis, den sie für die Her-

stellung des Friedens zu erlegen haben

wird, stetig steigt? Und Frieden schlie-

ßen muß sie, wenn sie nicht Alles aufs

Spiel setzen will. Deßhalb „Mensch,

was Du thust' bedenk' das Ende!" —

Die Zuversichtlichkeit dieser Sprache

wird begreiflich, wenn man sieht, wie

aufeinmal auch in solchen Kreisen, welche

der katholischen Kirche sehr feindlich

gegenüber stehen, Friedensvor-
s chläge in Masse auftauchen. So

findet sich selbst der alte protestantische

Kirchcugeschichtschreiber Karl Aug. Hase

bewogen, in einer höchst interessanten

Broschüre, „Des Kulturkampfes Ende",

folgende Concessionen vorzuschlagen:

„Die wissenschaftliche Staatsprüfung

angehender Diener der Kirche, zu wel-

cher sich, abgesehen von den Aspiranten

des altkatholischen Kirchendienstes, noch

kein Einziger gemeldet hat", wird „als
unnöthige Belastung" über Bord ge-

worsen und die Absolviruug eines deutschen

Gymnasiums für genügend erklärt. Die

Verpflichtung der geistlichen Oberen,

jede Anstellung oder Versetzung eines

Geistlichen anzuzeigen, „hat für den

Staat nnr geringe Bedeutung, weil der

Oberpräsident durch die Ortsbehörden

jeder Zeit rasch und sicher erfahren

kann, wen der Bischof zu einem erledig-

ten Amte ernannt hat" ; es wird darum

genügen, wenn der Staat für künftig
nur sein Einspruchsrecht gegen unlieb-

same Ernennungen aufrecht erhält. Den

Gerichishof sür kirchliche Angclegenhei-

ten glaubt vn. Hase aufrecht erhalten

sehen zu können, „weil er von der

Curie als nicht vorhanden angesehen

werden kann und weil derselbe nach

Beseitigung der Anzeigenoth nur wenig

Beschäftigung finden wird"; nothwen-

dig werde nur sein, daß die Absetznugs-

spräche dieser Instanz künftig nicht mehr

den Bischof „als solchen", sondern nur
als Landesbischof, was er nicht ohne

königliche Genehmigung geworden, tref-
sen. „Die Bestimmung, nach welcher

von den kirchlichen Autoritäten ver-

hängte Freiheitsstrafen wider den Wil-
len der Betroffenen weder angetreten

noch fortgesetzt werden dürfen", ist „zu
idealistisch gedacht" um aufrecht erhal-
ten werden zu können. Anlangend das

Verbot öffentlicher Verkündigung der

Excommunication werde genügen, wenn

dieselbe nicht an den äußeren Kirchen-

thüren angeschlagen und ausschließlich

in lateinischer Sprache in die Zeitun-

gen gebracht werde. Die durch das

Gesetz von 1874 decretirte Befugniß
der Gemeinden zu Pfarrwahleu ist in
deutschen Landen als Phantom zu be-

trachten. Die römische Partei hat nicht

einmal nöthig, die Zurücknahme dieses

Gesetzes zu fordern." Das sogen. Brot-
korbgesetz „ist als eine Kriegsmaßregel

zu betrachten, die von selbst aufhören

wird mit dem ersten Eintreten eines

Friedensstandes." — Die Verfügung
des Gesetzes von 1875, nach welcher

alle Orden und ordensähnlichen Con-

gregationen diejenigen der Kranken-

pflege ausgenommen, vom Gebiete der

preußischen Monarchie ausgeschlossen

sein sollen, „ist nur als Zornes-
au sb ruch des Staates anzuse-

hen und die Allgemeinheit dieser

Maßregel schlug über den Zweck hin-
aus." Für die Zukunft werde ange-

messen sein, daß man das österreichische

Klostergesetz annehme, welches die Zu-
lassung bestimmter Orden, die Gestat-

tung jeder örtlichen Niederlassung der-

selben constituirt und der Regierung
eine Oberaufsicht über dieselben ein-

räumt; grundsätzlich will der Versasser

nur die Jesuiten und Liguorianer vom

deutschen Reichsgebiete ausgeschlossen

sehen. Den abgesetzten Priestern soll

dadurch geholfen werden, daß man

nach erfolgter Revision der
Maigesetze diejenigen wieder zu-
läßt, die die Verpflichtung übernehmen,

„dem Könige treu und den Gesetzen ge-

horsam zu sein." Bezüglich der B i-
schöfe wird empfohlen, daß bei Er-
laß einer königlichen Amnestie nicht
ohne A n s w a h l verfahren werde.

Den Erzbischof von Posen und den

Bischof von Paderborn hält vr. Hase

für unmöglich geworden, der Wieder-

kehr anderer Prälaten, wie namentlich
des Fürstbischofs von Breslan, würden

unüberwindliche Hindernisse nicht im

Wege stehen. „Wenn der Papst ernst

und muthig den Frieden will, kann er

es der Krone wie den Ausgeschlossenen

leicht machen, indem er die Ausge-
schlossenen zur Entsagung auffordert
oder die Wahl von Bislhumsvcrweseru
sür sie veranlaßt — die Ausgcschlosse-

neu sind jedenfalls sterblich, während

der Staat verhältnißmäßig unsterb-

lich ist."
>—« Der altkatholische Bischof Rein-

keus hat in Betreff der Verhei-
r a t h u n g a l t k a t h o l i s ch e r
Geistlichen folgende Bestimmungen

erlassen:

1. Ein Geistlicher, welcher heirathen

will, hat dem Bischof davon Anzeige

zu machen mit Angabe des Namens,

Standes, Alters und sonstiger Verhält-
nisse der zu hcirathendeu Person, und

falls er nicht auf ein Benesicium in-

vestirt ist, über die Mittel zur Eruäh-

rung einer Familie Auskunft zu geben.

2. Die Absicht der Verehelichung ist dem

Kirchenvorstande mitzutheilen; dieser

hat entweder sein Einverständniß schrift-

lich zu erklären oder dem Bischöfe seine

Gründe gegen die Heirath mitzutheilen.
3. Das Aufgebot durch den Heiraths
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candidate» ist unzulässig. Da derselbe

nicht in eigener Sache entscheiden kann,

so werde ich in jedem einzelnen Falle,

wo es die Lage fordert, dispensircn.

4. Es versteht sich von selbst, daß ein

Geistlicher nur in einer Ehe leben

darf, welche kirchlich eingesegnet ist.

Diese Einsegnung darf nur ein von

mir ausdrücklich hierzu ermächtigter

Geistlicher vornehmen. 5. Jede Ueber-

tretung dieser Vorschriften fällt unter

das Statut für Handhabung der Dis
ziplin über den Clerns."

Das ist offenbar sehr „aller"
Katholizismus, was sich in diesen so

heirathslüsterncn Bestimmungen breit

macht; wenigstens widerspricht er ge-

radezn dem „neuen" Katholizismus,
d. h. dem Katholizismus seit mehr als

anderthalb Jahrtausenden!
Hat doch schon die Synode von Neu-

cäsarea im I. 314 im 0sii. 1 be-

stimmt: „Wenn ein Priester heirathet,

so soll er seines Ranges entsetzt wer-

den." Und das erste allgemeine Concil

zu Nicäa wiederholte den alten Ca-

non, daß die, vor der Ordination unver-

heiratheten Diakone, Priester und Bi-
schüfe unverehlicht zu bleiben haben.

Frankreich. Französische Opferwil-
ligkeit! Vor wenigen Wochen wurden

die Schulbrüder zu Blois trotz

der Reklamation vieler dortigen Fami-
licnväter aus dem Schulhause vertrie-
ben. Ein Lokalblatt kam auf den glück-

lichen Gedanken, sich an den Redakteur

des Pariser „Figaro", Villemes-
saut, zu wenden. Dieser theilte den

Lesern seines einflußreichen Blattes die

Sachlage kurz mit und konnte bereits

am Sonnabend die Mittheilung macheu,

daß die Subscription 27,77V Fr. er-

geben, welche dem Bischöfe von Blois

für die Schulbrüder übersendet worden

seien. Der Bischof hat nun für die

Brüder ein geräumiges Haus gemiethet,

welches die Ordenslehrcr demnächst mit

ihren zahlreichen dankbaren Kleinen be-

ziehen werden.

Norwegen. Nach dem Tablet besin-

den sich augenblicklich in Norwegen 14

katholische Priester, 11 Kirchen, 13 Leh-

") Abzog, K.-Gesch. 8 t27.

rer und eine Waisenanstalt mit 60 Kin-
der». Jährlich finden über 50 Con-

Versionen in den höchsten Kreisen der

Gesellschaft statt. Die Missionäre sie-

hen in großer Achtung beim Volke.

Die Kirchen sind jeden Sonntag ange-

füllt von Protestanten, welche die katho-

lische Predigt hören wollen. Norwegen,

nächst Schweden früher das intoleran-

teste Land in Europa, hat unlängst den

Katholiken vollständige Religionsfreiheit
und Zutritt zu allen öffentlichen Aem-

tern zugestanden, so daß sich jetzt die

Kirche hier unbehindert entwickeln kann.

Es fehlt nur noch an Mitteln, um noch

einige nothwendige Kirchen, ein Hospi-

tal, ein Seminar und eine katholische

Zeitung zu gründen.

Lehrttngsptltro»mt
des schweizerischen Piusvereins.

1) Lehrmeister, welche Lehr-
linge annehmen:

1 Schmied, 1 Schmied und Schlosser,

2 Schuster, 2 Sattler, 1 Schneider, 1

Damenschnciderin.

2) Meisterschaften, welche
Arbeiter a n st e l l e n:

1 Bäckerei sucht einen Meisterbäcker,

1 Schmiedgeschäft einen Meistergesell, 2

Fabrikanten Fädlerinnen, 1 Waiscnanstalt

einen zuverlässigen Mann als Schuster

und Aufseher.

3) Lehrlinge, welche Meister
suchen:

2 zn einem Spengler, 1 zu einem

Feilenhaucr, 3 zu Buchbindern, 2 zu

einem Bäcker, 1 zu einem Glaser und 1

zu einer Näherin.

4) Arbeiter, welche Arbeit
suchen:

1 Sattler, 1 Schuster, 2 Schneider,

2 Möbelschreiner, 1 Bauschreiner, 2

Buchbinder, 1 Metzger, 2 Maler, 2 in

ein Bureau, 2 in ein Magazin, 1 Koch,

1 Meisterknecht, 1 Buchhalter oder

Sprachlehrer, 1 Haushälterin zu einem

Geistlichen, 3 Haushälterinnen zu Arbei-

tern, 2 Köchinnen zu Herrschaften oder

in Wirthschaften, 1 Tochter in eine Wirth-
schaft, 5 Dienstmädchen, 1 Kindsmädchen.

?.L. Anmeldungen ohne Empfehlung von

Seite Hochw. Geistlicher oder Vorstände

des Piusvereins, sowie unfrankirte Briefe

werden nicht berücksichtigt. Ist eine Stelle

durch das Patronat besetzt worden, so

ersuche um baldige Anzeige; für Rückant-

Worten ?c. erbitte entsprechende Frankatur-
beilage.

9. November 1878.

Die Direktion

des Lehrlingspatronats in Jonschwil.

Ende dieser Woche wurden die

Puls-Annalen Nr. 11 versandt.

Voràliclieki

Mittet gegen Htiedsucht
und äußere Uerkältungen,

seit Kurzem erfunden, ist bis heute das Einzige,
das bei richtiger Anwendung leichte Glicdsucht
augenblicklich, eine hartnäckige, lange ange-
standenc, bei Gebrauch mindestens einer Doppel-
dosis inner 1 bis 8 Tagen heilt.

Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung und
Verpackung Fr. 1. 50, einer Doppeldosis Fr. 3.

— Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
beim Eigenthümer 17'^

Balth. Amstaldeu, Tarnen, Obwalden.

Ostkentliàe DrklärunA!
In Folge beschlossener Liquidation der Krsten Wiener inter-

nationalen Waaren-Deportation werden folgende Prachtgegenstände um
den Preis von nur 14 Arancs veräußert, u. z. :

1 gutgehende Pariser jZr0lye-Uhr mit weißem, emaillirten Zifferblatt, für deren

pünktlichen Gang ein Jahr garantirl wird. 1 Äryssalt-Vntter- oder Zuckerdose
mit feiner Monlirung 2 Stück effektvolle Saloil - Llumeuvasen mit goldver-
zierter Malerei. 1 Lronzk-Gllsi-Tischschreibzeng, Rübezahl darstellend, sammt
Federnträger. 1 niedliche PetrotcilM-LaMpe »nt Kugel und Sicherheitsbrenner.
1 schönes Photographien-Ilbnm mit echtem Goldschnitt. 1 Gentleman» - Zi-
garrentasche, sehr praktisch. 1 Theckoch-Fpparat bester Konstruktion. 1 orien-
laiische Prachtkasette, schönstes Geschenk für Damen. 6 Stück feine Stahl-
ssichbilder, Kopien berühmter Meister.

6 Stück aromatische GesllNdheitsscife von Dr. Dupont.
Sämmtliche hier angeführten Geg-nstände kosten zusammen

»i»» 14 Mit»»««.

Wen, I-, Keinrichsliot, Magazine 8—9.
Versendungen geschehen gegen PostVorschuß oder gegen vorherige Einsendung des
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ì» tîvzs» S <; pti « n m,
oill iUittol, wslebos von âen Autoritäten stör Noàin xopriikt unst smpkoblon wurâo,
sis autbeotisob unck bvilvnst Zegon stio sobreeklicbsts aller Krankheiten, stor

Lpilspsis-, ^ullsuclit,
wie auoli ASASn zeste Hlei, «iá> Dieses Nittel ist von grosser Le-
stoutunx kür alle Kranken, unst lausensts von Personen vsrstanksn ikm ilire Ilei-
lunA, eine unantastbare Kbatsaobs, unst wurste selbes käst von allen Leitungen stes

In- unst ^.uslanstes ompkeklsnst xenannt. Verpackt expestlrt in 6 Klasebon mit stvr

Debrauebs-^nweisung geZen Lassa von 2ä Kranes oster 2(1 lllark.
Der Krt'olK ist garantirt. In ausserxswöbniieksn Kälten in stoppelte? Dosis 2u

nsbmen.

^nkträxe unst Vnträ^e mr riebtsn an stas Deneral-Dexot von

kerlia, 8N. àuzàmerstrassk! dir. g. 389l

Bei B. Schwendimann, Buchdrucker in S oloth ur n, ist erschienen und zu

haben:

St. Zlrsen-Falender
aus das Jahr 1879.

Herausgegeben vom Verein zur Verbreitung guter Bücher.

Preis per Exemplar 25 Cents., per Dutzend Fr. 2. 40.

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

